
Hotel Gasthof-Lafrenz 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Hotel-Aufnahmevertrag 

 

1. Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Geschäftsbedingungen gelten für Ver-

träge über die mietweise Überlassung von Ho-
telzimmern zur Beherbergung sowie alle in 
diesem Zusammenhang für den Kunden er-
brachten weiteren Leistungen und Lieferun-
gen des Hotels (Hotelaufnahmevertrag).  

 
1.2 Die Unter- oder Weitervermietung der über-

lassenen Zimmer sowie deren Nutzung zu an-
deren als Beherbergungszwecken bedürfen 
der vorherigen Zustimmung in Textform.  

 
1.3 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kun-

den finden nur Anwendung, wenn dies vorher 
ausdrücklich vereinbart wurde.  

 
2. Vertragsschluss, Verjährung 
 
2.1 Vertragspartner sind das Hotel und der 

Kunde. Der Vertrag kommt durch die An-
nahme des Antrages durch das Hotel zu-
stande. Angebote des Hotels in Bezug auf ver-
fügbare Zimmer sind freibleibend und unver-
bindlich. Das Hotel kann nach freiem Ermes-
sen den Abschluss eines Gastaufnahmever-
trages ablehnen.  

 
2.2 Alle Ansprüche gegen das Hotel verjähren 

grundsätzlich in einem Jahr ab dem gesetzli-
chen Verjährungsbeginn. Dies gilt nicht bei 
Schadensersatzansprüchen und bei sonsti-
gen Ansprüchen, sofern letztere auf einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverlet-
zung des Hotels beruhen.  

 
3. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 
 
3.1 Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden ge-

buchten Zimmer bereitzuhalten und die ver-
einbarten Leistungen zu erbringen.  

 
3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmer-

überlassung und die von ihm in Anspruch ge-
nommenen weiteren Leistungen vereinbarten 
bzw. geltenden Preise des Hotels zu zahlen. 
Dies gilt auch für vom Kunden direkt oder über 
das Hotel beauftragte Leistungen, die durch 
Dritte erbracht und vom Hotel verauslagt wer-
den.  

 
3.3 Die vereinbarten Preise verstehen sich ein-

schließlich der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses geltenden Steuern und lokalen Ab-
gaben. Nicht enthalten sind lokale Abgaben, 
die nach dem jeweiligen Kommunalrecht vom 

Gast selbst geschuldet sind, wie z.B. Kurtaxe. 
Bei Änderungen der gesetzlichen Umsatz-
steuer oder der Neueinführung, Änderung 
oder Abschaffung lokaler Abgaben auf den 
Leistungsgegenstand nach Vertragsschluss 
werden die Preise entsprechend angepasst. 
Bei Verträgen mit Verbrauchern gilt dies nur, 
wenn der Zeitraum zwischen Vertragsschluss 
und Vertragserfüllung vier Monate überschrei-
tet.  

 
3.4 Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer 

vom Kunden gewünschten nachträglichen 
Veränderung des Leistungsinhalts davon ab-
hängig machen, dass die vereinbarten Preise 
geändert werden.  

 
3.5 Rechnungen des Hotels sind spätestens bei 

der Abreise aus dem Hotel zur Zahlung fällig. 
Das Hotel kann die unverzügliche Zahlung fäl-
liger Forderungen jederzeit vom Kunden ver-
langen.  

 
3.6 Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss 

oder bei Anreise vom Kunden eine angemes-
sene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung, 
z.B. in Form einer Kreditkartengarantie, zu 
verlangen.  

 
3.7 In begründeten Fällen, z.B. bei Zahlungsrück-

stand des Kunden oder Erweiterung des Ver-
tragsumfangs, ist das Hotel berechtigt, auch 
nach Vertragsschluss bis zu Beginn des Auf-
enthaltes eine Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung i.S.d. vorstehenden Ziff. 3.6 oder 
eine Anhebung der im Vertrag vereinbarten 
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen 
bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu ver-
langen.  

 
3.8 Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen 

oder rechtskräftigen Forderung gegenüber ei-
ner Forderung des Hotels aufrechnen.  

 
4. Rücktritt des Kunden 
 
4.1 Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem 

Hotel geschlossenen Vertrag ist nur möglich, 
wenn ein Rücktrittsrecht im Vertrag ausdrück-
lich vereinbart wurde, ein sonstiges gesetzli-
ches Rücktrittsrecht besteht oder wenn das 
Hotel der Vertragsaufhebung ausdrücklich zu-
stimmt. Die Vereinbarung eines Rücktritts-
rechts bedarf der Textform.  

 
4.2 Liegen die Voraussetzungen der Ziff. 4.1 nicht 

vor, hat das Hotel einen Anspruch auf die ver-



einbarte Vergütung trotz Nichtinanspruch-
nahme der Leistungen. Das Hotel hat die Ein-
nahmen aus anderweitiger Vermietung der 
Zimmer sowie die ersparten Aufwendungen 
anzurechnen. Werden die Zimmer nicht an-
derweitig vermietet, so kann das Hotel den 
Abzug für ersparte Aufwendungen pauscha-
lieren. Der Kunde ist in diesem Fall verpflich-
tet, mindestens 90 % des vertraglich verein-
barten Preises für Übernachtungen mit oder 
ohne Frühstück, 70 % für Halbpensionsver-
einbarungen und 60 % für Vollpensionsverein-
barungen zu zahlen. Dem Kunden steht der 
Nachweis frei, dass der vorgenannte An-
spruch nicht oder nicht in der geforderten 
Höhe entstanden ist.  

 
5. Pflichten des Kunden 
 
5.1 Das Zubereiten von Speisen auf den Zimmern 

ist verboten.  
 
5.2 Es ist untersagt, sowohl in öffentlichen Berei-

chen als auch in den Gästezimmern zu rau-
chen.  

 
5.3 Bei Nutzung der Bowling-Bahn ist diese pfleg-

lich zu behandeln.  
 
5.4 Geruchsbelästigungen sowohl von anderen 

Hotelgästen wie von Mitarbeitern des Hotels 
sind untersagt.  

 
6. Rücktritt des Hotels 
 
6.1 Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde in-

nerhalb einer bestimmten Frist kostenfrei vom 
Vertrag zurücktreten kann, ist das Hotel in die-
sem Zeitraum seinerseits berechtigt, vom Ver-
trag zurückzutreten, wenn Anfragen anderer 
Kunden nach den vertraglich gebuchten Zim-
mern vorliegen und der Kunde auf Rückfrage 
des Hotels mit angemessener Fristsetzung 
auf sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet.  

 
6.2 Wird die gem. Ziff. 3.6 sowie 3.7 vereinbarte 

oder verlangte Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung auch nach Verstreichen einer 
vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist 
nicht geleistet, ist das Hotel zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt.  

 
6.3 Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich 

gerechtfertigten Gründen vom Vertrag außer-
ordentlich zurückzutreten, insbesondere, falls  

 
- höhere Gewalt oder andere vom Hotel 

nicht zu vertretende Umstände die Erfül-
lung des Vertrages unmöglich machen;  

- Zimmer oder Räume schuldhaft oder irre-
führend unter falschen Angaben oder 
Verschweigen wesentlicher Tatsachen 

gebucht werden, z.B. falsche Angaben 
über die Identität des Kunden, die Zah-
lungsfähigkeit oder den Aufenthalts-
zweck;  

- das Hotel begründeten Anlass zu der An-
nahme hat, dass die Inanspruchnahme 
der Leistung den reibungslosen Ge-
schäftsbetrieb, die Sicherheit oder das 
Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit 
gefährden kann, ohne dass dies den 
Herrschafts- bzw. Organisationsbereich 
des Hotels zuzurechnen ist;  

- der Zweck bzw. der Anlass des Aufent-
halts gesetzeswidrig ist oder  

- ein Verstoß gegen Ziff. 1.2 dieses Vertra-
ges vorliegt.  

 
6.4 Der berechtigte Rücktritt des Hotels begrün-

det keinen Anspruch des Kunden auf Scha-
densersatz.  

 
7. Zimmerbereitstellung 
 
7.1 Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die 

Bereitstellung bestimmter Zimmer, soweit dies 
nicht ausdrücklich vereinbart wurde.  

 
7.2 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 

15:00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur 
Verfügung. Er hat keinen Anspruch auf frühere 
Bereitstellung.  

 
7.3 Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer 

des Hotels bis spätestens um 11:00 Uhr ge-
räumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann 
das Hotel aufgrund der verspäteten Räumung 
des Zimmers für dessen vertragsüberschrei-
tende Nutzung bis 18:00 Uhr 50 % des vollen 
Logispreises in Rechnung stellen, ab 
18:00 Uhr 90 %. Vertragliche Ansprüche des 
Kunden werden hierdurch nicht begründet. 
Ihm steht es frei nachzuweisen, dass dem Ho-
tel kein oder ein wesentlich niedrigerer An-
spruch auf Nutzungsentgelt entstanden ist.  

 
8. Haftung des Hotels 
 
8.1 Das Hotel haftet für von ihm zu vertretende 

Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Weiterhin haftet 
es für sonstige Schäden, die auf einer vorsätz-
lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung 
des Hotels bzw. aus einer vorsätzlichen oder 
fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen 
Pflichten des Hotels beruhen. Einer Pflichtver-
letzung des Hotels steht die eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche 
sind ausgeschlossen. Sollten Störungen oder 
Mängel an den Leistungen des Hotels auftre-
ten, ist der Gast verpflichtet, dies unverzüglich 
gegenüber dem Hotel zu rügen. Der Kunde ist 



verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, 
um die Störung zu beheben und einen mögli-
chen Schaden gering zu halten.  

 
8.2 Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel 

dem Kunden nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. Sofern der Gast Wertgegenstände, 
Geld, etc. mit einem Wert von mehr als 
1.000,00 € einzubringen wünscht, bedarf dies 
einer gesonderten Aufbewahrungsvereinba-
rung mit dem Hotel.  

 
8.3 Soweit dem Kunden ein Stellplatz auch gegen 

Entgelt zur Verfügung gestellt wird, kommt 
dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. 
Eine Überwachungspflicht seitens des Hotels 
besteht nicht. Das Hotel haftet nur im Rahmen 
der vorstehenden Regelungen. Der Kunde ist 
verpflichtet, einen Schaden unverzüglich, of-
fensichtliche Schäden jedenfalls vor Verlas-
sen der Parkeinrichtung, anzuzeigen. Das Ho-
tel haftet nicht für Schäden, die allein durch 
andere Gäste oder sonstige dritte Personen 
zu verantworten sind.  

 
9. Haftung des Kunden 
 
Der Kunde haftet gegenüber dem Hotel bei schuld-
haften Pflichtverletzungen, die zu einer Beschädi-
gung von Hoteleigentum führen oder sonst in Ver-
mögenswerte des Hotels eingreifen.  
Insbesondere haftet der Kunde für das Auslösen ei-
nes Feuerlöschers mit einer Vertragsstrafe in Höhe 
von 1.000,00 €. Die Geltendmachung eines dar-
über hinausgehenden Schadens (insbesondere 
Reinigung etc.) bleibt vorbehalten.  
Weiter haftet der Kunde für notwendige Reini-
gungskosten, wenn er in dem Hotel raucht. Hier 
wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 250,00 € ver-
einbart, wobei weitergehende Reinigungskosten 
hierdurch nicht ausgeschlossen werden. Wenn der 
Kunde schuldhaft den Rauchmelder auslöst, haftet 
er mit einer Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,00 €. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Scha-
dens (Feuerwehreinsatz) wird nicht ausgeschlos-
sen.  
Wenn der Kunde Gerüche freisetzt, die eine Reini-
gung erforderlich machen oder zu Ausfallkosten 
etc. führen, haftet der Kunde für die hierdurch ent-
stehenden Schäden.  
 
10. Schlussbestimmungen 
 
10.1 Änderungen und Ergänzungen des Vertrages, 

der Antragsannahme oder dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen müssen in Textform 
erfolgen. Einseitige Änderungen und Ergän-
zungen durch den Kunden sind unwirksam.  

 
10.2 Erfüllungs- und Zahlungsort sowie aus-

schließlicher Gerichtsstand ist im kaufmänni-

schen Rechtsverkehr Rendsburg. Es gilt 
deutsches Recht.  

 
10.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allge-

meinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
oder nichtig sein oder werden, so wird 
dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die 
gesetzlichen Vorschriften.  

 


